
Aikido-Gemeinschaft Lünen e.V. 

 
Lehrgangsleitung Jürgen Feldmann  |      (Mobil: 0176-666 39 385) 

E-Mail  

Bitte meldet Euch vorher an, damit wir einen Überblick bekommen und unsere 
Organisation auf die Teilnehmerzahl ausrichten können. 

Ort Sporthalle der Viktoriaschule in 44534 Lünen, Augustastr. 1 

Teilnahme Alle Budoka mit Fallschule 

Kosten 10,00 €              | Das Seminar ist coronabedingt auf 35 TN begrenzt !! 

CORONA-Info Gemäß aktueller Coronaschutzverordnung          2G+  (Test max. 24 h alt) 

Aufgrund der fortlaufenden Coronaentwicklung in Deutschland kann es zu Abweichungen bzw. 
Ausfall des Angebots kommen!! Wir werden versuchen Änderungen zeitnah per Email bzw. 
Whatsapp zu kommunizieren. 

Bitte beachten Sie dazu die aktuellen Neuigkeiten, die aktuelle Coronaschutzverordnung NRW sowie 
unser Hygienekonzept auf unserer Homepage.   

Mund-Nasenschutz gemäß Corona-Schutzverordnung nicht vergessen. 

 Zeitplan        Samstag, den 29.Januar 2022 
bis 14:00 Uhr Anreise und Erledigung der Formalitäten 
14:30 – 15:30 Uhr  Aikido-Training 
- Pause - 
15:45 – 16:30 Uhr  Aikido-Training 
- Pause - 
16:45 – 17:30 Uhr  Aikido-Training 
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Meldeschluss Mittwoch, 26.01.2022   

Weitere Infos unter  www.aikido-luenen.de 

Bemerkung Bitte Tanto, Jo und Bokken mitbringen (falls vorhanden). Hakama ab 1.Dan 
Die Teilnahme an Seminaren der Aikido-Gemeinschaft Lünen e.V. (kurz AGL) geschieht absolut freiwillig und auf eigene Verantwortung. Für eventuelle Sach- oder Personenschäden übernimmt die AGL keinerlei 
Haftung. Die Teilnehmer bestätigen Ihren eigenen Versicherungsschutz bei Eingang der Anmeldung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass den Anweisungen der/des Lehrers zu Ihrer eigenen Sicherheit zu jeder 
Zeit unbedingt Folge zu leisten ist. 

Im Rahmen unserer Veranstaltungen, bei denen wir selbst als Organisator auftreten oder an denen wir als Kooperationspartner beteiligt sind, behalten wir uns vor, Bild- und Tonaufnahmen von Referenten, 
Beteiligten und Gästen zu Zwecken der PR- und Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen, zu verarbeiten und zu verbreiten, soweit diese nicht im Einzelfall widersprechen. Hierauf wird sowohl im Rahmen der 
Veranstaltungsanmeldung als auch am Veranstaltungsort in geeigneter Weise hingewiesen. Rechtsgrundlage ist dabei Art 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO. 

 


